Stadt Regensburg %
Amt fir offentliche Ordnung STADT
und StraRenverkehr REGENSBURG

Postfach 11 06 43
93019 Regensburg

Vollzug des Heilpraktikergesetzes (HeilprG);
Erlaubnis zur Austbung der Heilkunde ohne Bestallung

(Bitte beim Ausflllen die Erlauterungen zur Verwendung des Formblattes beachten)
* Zutreffendes ankreuzen
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beantragt hiermit die Erteilung der Erlaubnis zur Austibung der Heilkunde ohne Bestallung
gemal § 1 Abs. 1 HeilprG.

Die Berufsausibung SOl iN ......coooirii e e erfolgen.

[ I* Ich habe noch bei keiner anderen Kreisverwaltungsbehérde einen entsprechenden
Antrag gestellt.

[ * Es wurde bereits eine Erlaubnis nach dem HeilprG bei folgender Behérde beantragt:

Als Antragsunterlagen sind beigefiigt:

- Fuhrungszeugnis (nicht alter als 3 Monate)

- Lebenslauf

- Diplom mit Prifungszeugnis

- éarztliches Attest, wonach keine Anhaltspunkte vorliegen, dass der antragstellenden Person infolge eines korperlichen Lei-
dens oder wegen Schwache ihrer korperlichen oder geistigen Krafte oder wegen einer Sucht die fur die Berufsausubung er-
forderliche Eignung fehlt (nicht alter als 3 Monate)

- Geburtsurkunde

- schriftliche Erklarung, ob ein gerichtliches Strafverfahren oder ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren anhéngig
ist

- gegebenenfalls zuséatzliche Aus-, Fort- und Weiterbildungsnachweise

Erlaubniserteilung in Urkundenform gewiinscht? [ ] ja* [] nein*

Ort, Datum Unterschrift

(Der Antrag ist mit Originalunterschrift zu Ubermitteln oder persdnlich abzugeben)

Datenschutzhinweis: lhre Angaben werden beim Amt fur 6ffentliche Ordnung und StralBenverkehr gespeichert. Nach Art. 16
Abs. 2 BayDSG wird darauf hingewiesen, dass lhre Angaben gem. § 1 Abs. 1 HeilprG und § 2 DV zum HeilprG erforderlich
sind.
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1.

Erlauterungen zur Verwendung des Formblattes
Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Austibung der Heilkunde

zustdndige Behdrde

Der Antrag ist bei der Kreisverwaltungsbehorde oder kreisfreien Stadt zu stellen, in de-
ren Bereich die Tatigkeit ausgeubt werden soll.

Antragsunterlagen

Die im Antrag aufgefuhrten Antragsunterlagen sind zur Prifung erforderlich, ob die per-
sonlichen Voraussetzungen zur Erteilung der Heilpraktikererlaubnis vorliegen. Das Fuh-
rungszeugnis ist bei der Meldebehérde (Einwohneramt/Gemeinde) zu beantragen. Bei
der Antragstellung soll angegeben werden, dass es fur die Heilpraktikererlaubnis bend-
tigt wird und unmittelbar an die Stadt Regensburg, Amt fur 6ffentliche Ordnung und
StralRenverkehr, Postfach 11 06 43, 93019 Regensburg Ubermittelt werden soll. Sollte
fur die nachstfolgende Kenntnistiberprifung ein neuer Antrag auf Teilnahme gestellt
werden, haben die Ubermittelten Antragsunterlagen noch einmal Giltigkeit.

Kenntnisiberprifung

Im Rahmen des Erlaubnisverfahrens ist eine Kenntnistberprifung durchzufihren, die
vom Landratsamt Regensburg — Gesundheitsamt durchgefiihrt wird. Die Kenntnisiber-
prifung wird jeweils am 3. Mittwoch im M&rz sowie am 2. Mittwoch im Oktober vom
Gesundheitsamt durchgefiihrt. Anmeldeschluss fiir die Uberpriifung im Méarz ist der 31.
Dezember des Vorjahres, fir die Uberpriifung im Oktober der 30. Juni des laufenden
Jahres. Die Anmeldung erfolgt durch die Antragstellung bei der Kreisverwaltungsbehor-
de/kreisfreien Stadt. Beim Gesundheitsamt kann ein Merkblatt fur Heilpraktikeranwarter
angefordert werden (Tel. 0941/4009-0).

Kosten:

Fur das Verwaltungsverfahren auf Erteilung der Heilpraktikererlaubnis sind Kosten nach
dem Kostengesetz zu erheben. Derzeit betragen die Verwaltungsgebuhren 100 €. Die
Kosten der Kenntnisuiberprifung werden den Teilnehmern an der Prifung direkt vom
Gesundheitsamt in Rechnung gestellt. Die Hohe dieser Kosten setzt sich zusammen aus
den Kosten der schriftlichen Uberprufung, den Kosten der mundlichen Uberpriifung zu-
satzlich der Kosten fur Beisitzer, wenn die schriftliche Uberprifung bestanden worden
ist. Nimmt jemand nach erfolgter Einladung zur Kenntnistiberprtfung (4 — 6 Wochen vor
dem Prifungstermin) auf seinen Wunsch an der Prifung nicht teil oder winscht er eine
Terminverschiebung, werden vom Gesundheitsamt dafiir ebenfalls Kosten entsprechend
dem entstandenen Verwaltungsaufwand berechnet.

Ist der Antrag auf Erteilung der Heilpraktikererlaubnis abzulehnen, z.B. weil die Kennt-
nistiberprifung nicht bestanden wurde, oder wird der Antrag zuriickgenommen, sind an-
teilige Verwaltungsgebihren zu entrichten. Im Falle des Nichtbestehens der Heilprakti-
kerprifung erfolgt die Anhdrung durch die Stadt Regensburg, in dem die/der Antragstel-
lende Gelegenheit zur Stellungnahme erhalt. Erfolgt keine AuBerung, wird der Antrag
abgelehnt (Gebuhren: derzeit 50 €), wird der Antrag zuriickgenommen, entstehen Kos-
ten von derzeit 15 €; besteht der Wunsch, an der nachsten Prifung erneut teilzuneh-
men, entstehen vorerst keine Kosten, das Antragsverfahren wird offen gehalten.

Erlaubniserteilung in Urkundenform

Wird die Erteilung der Heilpraktikererlaubnis in Form einer Urkunde gewiinscht, sind die
daflr entstehenden Auslagen zusatzlich zu den Verwaltungsgebiihren und zu den sonst
anfallenden Auslagen (z.B. Postgebihren) zu entrichten.

Weitere Auskinfte erhalten Sie unter den Telefonnummern 0941/507-1325 oder
0941/507-5324 beim Amt fur 6ffentliche Ordnung und Stral3enverkehr.



	Geburtsdatum: 
	Geburtsort: 
	Name, Vorname: 
	Wohnung: 
	Telefon: 
	1: Off
	Berufsausübung: 
	2: Off
	Ja: Off
	Nein: Off
	Behörde: 
	Ort, Datum: 


